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STELLUNGNAHME 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbepark Wasserstall“ der Stadt Bad 

Waldsee liegt kein Wald im Sinne von § 2 LWaldG. Daher sind forstrechtliche Belange 

nicht direkt betroffen. Allerdings grenzt Wald im Sinne von § 2 LWaldG im Norden und 

Nordwesten an den Geltungsbereich des Bebauungsplans an, somit sind forst-rechtli-

che/-fachliche Belange indirekt betroffen. 

 

Laut Landesentwicklungsplan gehört die Stadt Bad Waldsee zum ländlichen Raum im 

engeren Sinne. Mit einem Waldanteil von 28,4% wies sie im landesweiten Vergleich 

ein deutlich niedrigeres Bewaldungsprozent auf (Landesdurchschnitt 37,8 %). 

Die Waldflächen sind teils in kommunalem und privaten Besitz. Die Bestände sind voll-

ständig als Erholungswald der Stufe 1b kartiert. Nordwestlich grenzt das gemäß § 30a 

LWaldG geschützte Waldbiotop (Nr. 8024327192 „FND-Pflanzen-Standort im Fron-

holz“) an. Die potentiellen Auswirkungen auf den Erholungswald und das Waldbiotop 

sind im Zuge des Bauleitplanverfahrens zu analysieren und in entsprechender Form 

dazustellen. Wir betonen, dass gemäß § 30a Abs. 3 Satz. 3 alle Handlungen, welche 

zu einer Beeinträchtigung oder erheblichen Beeinträchtigung des Waldbiotops führen, 

auszuschließen sind.  

 

 
Abbildung 1:voraussichtl. Geltungsbereiche des BPlans 
"Gewerbepark Wasserstall" mit ca. 21.87 ha 

Abbildung 2: kartierte Waldfunktionen (rot gestrichelt, 
Erholungswald St. 1b), gem. § 30a geschütztes Wald-
biotop („FND- Pflanzen-Standort im Fronholz“) 
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1) Waldabstand  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbepark Wasserstall“ grenzt im Nor-

den und Nordwesten (vgl. Abbildung 2) unmittelbar an Wald an. Laut Luftbildauswer-

tungen handelt es sich dabei vor allem im Norden um nadelholzbetonte Bestände mit 

großen Oberhöhen. Es ist davon auszugehen, dass die Bäume mit zunehmendem Alter 

noch weiter an Höhe zunehmen werden. 

Nach § 4 Abs. 3 LBO müssen bauliche Anlagen mit Feuerstätten sowie Gebäude von 

Wäldern grundsätzlich einen Abstand von mindestens 30 m einhalten. Diese Waldab-

standsvorschrift konkretisiert das öffentliche Interesse an einer Gefahrenvermeidung 

für den Wald und insbesondere auch für die Gebäude sowie die sich dort aufhaltenden 

Menschen. Darüber hinaus soll sie die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des angren-

zenden Waldes gewährleisten.  

Ausnahmen können seitens der Baurechtsbehörde unter bestimmten Voraussetzun-

gen zugelassen werden. Nach unserem Kenntnisstand ist dies laut gefestigter Recht-

sprechung jedoch regelmäßig nur dann möglich, wenn eine atypische Gefahrensitua-

tion (z. B. Topographie, Mattwüchsigkeit) gegeben ist.  

Dies kann im vorliegenden Fall aus forstlicher Sicht, wie oben dargestellt, nicht bestä-

tigt werden. Vielmehr weisen die Bäume bereits heute entsprechend große Oberhöhen 

auf und zusätzlich fällt das Gelände in Richtung des geplanten Erweiterungsbereiches 

hin ab. Eine Unterschreitung des gesetzlich erforderlichen Waldabstands wäre damit 

grundsätzlich mit einer erhöhten Gefährdungssituation für die Gebäude und die sich 

darin aufhaltenden Menschen (z. B. Gefahr durch umstürzende Bäume) verbunden. 

Zudem hat dies für den angrenzenden Grundstücks- bzw. Waldeigentümer stets er-

höhte Aufwendungen zur Folge (u. a. angepasste Waldrandpflege, Verkehrssiche-

rungskontrollen/-maßnahmen).  

Auf Basis der vorgelegten Unterlagen ist zu berücksichtigen, dass bezüglich dem Sta-

tus quo der Bestandsgebäude zukünftig keine veränderte Sachlage zu erwarten ist. Für 

diese Gebäude besteht Bestandsschutz (tatbestandliche Ausnahme von der Waldab-

standsvorschrift, gemäß § 4 Abs. 3 S. 2 LBO).  

Wir betonen vor allem auch im Hinblick auf die rasch voranschreitenden Klimaverän-

derungen (u.a. Zunahme von Extremwetterereignissen), dass im Waldabstandsstreifen 

von 30 m wegen der erhöhten Gefahrenlage keine neuen Gebäude errichtet werden 

sollten.  

Die Lage der geplanten Baufenster ist entsprechend der geltenden Waldabstandsvor-

schriften nach § 4 Abs. 3 LBO auszurichten. Wir bitten zusätzlich, den einzuhaltenden 

Waldabstandsstreifen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan 

zu übernehmen. 

 

An dieser Stelle weisen wir bereits darauf hin, dass auf Basis der aktuellen Darstellun-

gen für die Herstellung des erforderlichen ggf. gewünschten Waldabstandes keine 



https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/8-01F.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/8-01F.pdf
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1. Belange der Raumordnung / Bauleitplanung 

 

Raumordnung – Einzelhandel 

Die Stadt Bad Waldsee beabsichtigt die 2. Erweiterung des Gewerbeparks Wasser-

stall sowie die 1. Änderung der 1. Erweiterung des Gewerbeparks Wasserstall sowie 

die Änderung des FNP im entsprechenden Bereich. Die Aufstellung des Bebauungs-

planes dient der Ausweisung von gewerblichen Bauflächen zur Deckung des Bedarfs 

von einzelnen Betrieben aus der näheren Umgebung. 

 

1. Bebauungsplan „1. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall“ mit 1. Änderung 

des Bebauungsplans „Gewerbepark Wasserstall“ 

 

Als Art der baulichen Nutzung sollen Gewerbegebiete festgesetzt werden. Einzelhan-

delsbetriebe sind nur ausnahmsweise im Zuge eigener Produktion zulässig. Das Ent-

stehen einer an dieser Stelle unzulässigen Einzelhandelsagglomeration mit zentren-

relevanten Sortimenten wird dadurch erschwert. Die höhere Raumordnungsbehörde 

äußert gegen die Planung keine grundsätzlichen Bedenken, regt jedoch ergänzend 

an, zwecks deutlicher Unterordnung unter den Betrieb den in direktem Zusammen-

hang mit einem Gewerbe stehenden Handel vom Umfang her zu begrenzen (bspw. 

auf 10%), auch wenn in einem Gewerbegebiet Einzelhandelsgroßprojekte grundsätz-

lich unzulässig sind. 

 

2. Bebauungsplan „2. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall“ 

 

Als Art der baulichen Nutzung sollen Gewerbegebiete festgesetzt werden. Einzelhan-

delsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der Bad Waldseer Liste sind 

unzulässig, soweit es sich nicht um branchentypisches zentrenrelevantes Randsorti-

ment auf einer Verkaufsfläche von max. 10% der gesamten Verkaufsfläche handelt. 

Durch diese Festsetzung wird eine im Plangebiet unzulässige Einzelhandelsagglome-

ration mit zentrenrelevanten Sortimenten verhindert.  

 

Die höhere Raumordnungsbehörde äußert aus Sicht des Einzelhandels keine grund-

sätzlichen Bedenken, weist aber auf den zukünftigen Plansatz 2.7.2 G (1) der mittler-

weile als Satzung festgestellten Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Ober-

schwaben hin. Danach sollen auch Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht zentrenrele-

vanten Sortimenten vorrangig in städtebaulich integrierten Lagen ausgewiesen, er-



- 3 - 

richtet und erweitert werden (Vorbehaltsgebiete für nicht-zentrenrelevante Einzelhan-

delsgroßprojekte). Das Plangebiet befindet sich im Wesentlichen außerhalb des Vor-

behaltsgebiets. Auch wenn in einem Gewerbegebiet Einzelhandelsgroßprojekte 

grundsätzlich unzulässig sind, so ist doch aufgrund der Größe des Plangebiets das 

Entstehen einer Agglomeration mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten nicht auszu-

schließen. Zwar ist die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Bodensee-Ober-

schwaben noch nicht vom zuständigen Ministerium genehmigt. Trotzdem ist im weite-

ren Verfahren eine Auseinandersetzung mit den zukünftigen Zielen und Grundsätzen 

im Rahmen der Abwägung erforderlich.  

 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

Raumordnung – Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe 

Der Bebauungsplan „2. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall“ liegt in einem Vor-

ranggebiet für Industrie und Gewerbe nach Plansatz 2.6.0 Z (1) und 2.6.1 Z (1) des 

Entwurfs zur Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben. In PS 

2.6.1 Z (2) ist für Bad Waldsee der Standort Wasserstall mit einer Fläche von 20,7 ha 

vorgesehen.  

 

Im Plangebiet sollen ausschließlich Gewerbegebiete als Art der baulichen Nutzung 

festgesetzt werden (keine Industriegebiete). In der noch zu erstellenden Begründung 

zum Bebauungsplan ist im Rahmen der Auseinandersetzung mit den o.g. Zielen der 

Raumordnung ausführlich darzulegen und zu begründen, warum keine Industriege-

biete festgesetzt werden sollen. 

 

Flächennutzungsplan: 

In der vorliegenden Beteiligung handelt es sich zwar auch um die frühzeitige Beteili-

gung im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans, jedoch ist den Unterla-

gen noch kein FNP-Änderungsentwurf beigefügt. 

 

Der Bedarf an gewerblichen Bauflächen im geplanten Flächenausmaß ist in der Be-

gründung/den Begründungen zu den vorgesehenen Bauleitplänen ausführlich darzu-

legen und zu begründen. 
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2. Belange der Landwirtschaft 

 

Von der Planung sind landwirtschaftliche Belange betroffen, da durch die Planung ca. 

22 ha hochwertige landwirtschaftliche Flächen (Vorrangflur Stufe II) umgewidmet wer-

den und nicht mehr der produktiven Landwirtschaft zur Verfügung stehen, so dass 

grundsätzliche Bedenken gegenüber der Planung bestehen.  

 

Der Landkreis Ravensburg ist der viehstärkste Kreis in Baden-Württemberg, und dar-

über hinaus ist ein erheblicher Anteil (im Jahr 2018 mehr als 10%) der landesweiten 

ca. 1000 Biogasanlagen im Landkreis Ravensburg installiert. In Baden-Württemberg 

ist diese Situation im Kreis Ravensburg aufgrund der Kumulation einer stark über-

durchschnittlichen Viehdichte mit einer beträchtlichen Anzahl Biogasanlagen beson-

ders stark ausgeprägt, und vermutlich einzigartig. Aufgrund von kürzlich in Kraft ge-

tretenen umweltrechtlichen Regelungen (mehrfache Novellierung des Düngerechts) 

sowie einer anhaltenden Siedlungstätigkeit wird die Situation hinsichtlich einer äu-

ßerst knappen Flächenverfügbarkeit, welche mit für die Bewirtschafter negativen Aus-

wirkungen hinsichtlich Pacht- und Flächenpreisen einhergeht, noch weiter verschärft, 

so dass aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht die Umwid-

mung hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen in solchen Gemeinden, in denen eine 

entsprechende Flächenkonkurrenz zu erwarten ist, als besonders kritisch angesehen 

wird, und deswegen möglichst vermieden, bzw. nur im unbedingt erforderlichen Maße 

erfolgen sollte.  

 

Da Bad Waldsee sowie auch die umliegenden Gemeinden einen weit überdurch-

schnittlichen Viehbesatz (ungefähr doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt) auf-

weist, ist von einer entsprechenden Knappheit landwirtschaftlicher Flächen auszuge-

hen. Dementsprechend bestehen aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fach-

licher Sicht grundsätzliche Bedenken gegenüber der vorgelegten Planung. Im Rah-

men einer erforderlichen Abwägung sind landwirtschaftliche Belange ordnungsgemäß 

zu berücksichtigen.  

 

Für naturschutzrechtlich ggfs. erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 

planextern keine weiteren hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen der Vorrangflur I 

und II in Anspruch zu nehmen. 
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Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich des Bebauungsplans „2. Erweiterung 
Gewerbepark Wasserstall“  

hier:  Unterrichtung und Aufforderung zur Äußerung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für das o.g. Vorhaben sind die rechtskräftigen Ziele der Raumordnung nach dem Regionalplan 
(1996) zu beachten (§ 1 Abs. 4 BauGB, der §§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 ROG sowie § 4 
Abs. 1 und 4 LplG) sowie die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung der Gesamt-
fortschreibung des Regionalplans (Planentwurf zum Satzungsbeschluss der Verbandsver-
sammlung am 25. Juni 2021) zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 ROG). Die in Aufstellung befindli-
chen Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in die Abwä-
gung einzustellen und zu bewerten. Der Regionalplanentwurf 2021 liegt derzeit zur Genehmi-
gung beim Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg. Nach Geneh-
migung wird dieser den verbindlichen Regionalplan aus dem Jahre 1996 (inkl. der in den Folge-
jahren vorgenommenen Änderungen) ersetzen und die derzeit noch in Aufstellung befindlichen 
Ziele der Raumordnung werden verbindlich. 

 

Gem. PS 2.4.2 Regionalplan 1996 ist das Unterzentrum Bad Waldsee als Schwerpunkt für In-
dustrie und Gewerbe zur Sicherung eines dezentralen Arbeitsplatzangebots und für die Weiter-
entwicklung der Wirtschaft ausgewiesen. Die 2. Erweiterung des Gewerbeparks Wasserstall 
entspricht diesem Ziel der Raumordnung. 

 

Der Regionalplanentwurf (2021) weist die Flächen der 2. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall 
als regionalbedeutsamen Schwerpunkt (Vorranggebiet) für Industrie und Gewerbe aus (PS 
2.6.0 und 2.6.1). Nach Plansatz 2.6.1 Z (2) ist die zukünftige Gewerbeflächenentwicklung in 
Bad Waldsee vorrangig in die ausgewiesenen Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe Gais-
beuren und Wasserstall zu lenken. Die Ausweisung der 2. Erweiterung des Gewerbeparks 
Wasserstall entspricht demnach diesem in Aufstellung befindlichen Ziel der Raumordnung. 
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Änderung des Flächennutzungsplans für die Bebauungsplangeltungsbereiche  
"2. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall"  und 1. Änderung des Bebauungspla-
nes "1. Erweiterung Gewerbepark Wasserstall" , Große Kreisstadt Bad Waldsee 
-Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die uns zugegangenen Unterlagen haben wir auf unsere Belange hin geprüft und 
nehmen wie folgt Stellung: 

Im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung bestehen Versorgungsan-
lagen der Netze BW GmbH. 

�! Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte Genehmigungsmanage-
ment Sparte 110-kV-Netz (NETZ TEPM) 

Seitens des Genehmigungsmanagements Netzentwicklung Projekte be-
stehen keine Bedenken gegen die Änderung des Flächennutzungsplans. 

Für die überörtliche Stromversorgung besteht eine Trasse für eine 110-
kV-Leitung der Netze BW.  

Wir bitten darum, die in den Planunterlagen zur Verfügung gestellte(n) 
110-kV-Leitung im Flächennutzungsplan nach der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) gemäß §5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB als Hauptversorgungsleitung(en) 
darzustellen. Der Beschrieb der 110-kV-Leitung(en) ist mit „110-kV Netze 
BW“ zu versehen.  

Im Nahbereich der 110-kV-Leitung ist eine bauliche Nutzung nicht bzw. 
nur bedingt und eine andere Nutzung nur in beschränkter Weise und nur 
im Einvernehmen mit der Netze BW zulässig. 
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